
1. Anderung zur Richtlinie für das Pachtvergabeverfahren
(PW) zur Verpachtung kommunaler landwirtschaftlich
nutzbarer Grundstücksflächen der Gemeinde Kindelbrück
(Verpächter)

(1) die Leitlinien für die Beschlussfassung durch
den Landgemeinderat

und

(21 die Leitlinien für die Verwaltung bei der Durchführung
des Verfahrens zur Ermittlung des jeweiligen Pächters

Beschluss des Gemeinderates vom 23.1'1.2020

Beschluss-Nr.: 117-11-20-213

Artikel 1

Die o. g. Richtlinie wird durch diese Anderung mit folgendem Punkt ergänzt:

B. Die Beschreibung des Verfahrens

3. Auswertung

3.'1., nach Spiegelstrich 4

()
Für Gärten und andere Flächen, die nicht
unter den Beschluss Nr, 60-6-19-213
vom 16.12.2019 fallen

a

1,20 € pro Quadratmeter

Der Beschluss Nr. 60-6-19-213 vom 16.12.2019 legt fest, dass Verkehrs-, Park-, Nah-
erholungs- und generell Grünflächen innerhalb der geschlossenen Ortslage der All-
gemeinheit dienen und nicht verpachtet werden,
Als wertmäßige Abgrenzung zwischen Spiegelstrich 4 und 5 dient die äußere Begren-
zung der zusammenhängenden Bodenrichtwertzonen einer Ortslage.
()

Artikel 2

Diese Anderung tritt mit Beschluss des Gemeinderates in Kraft.
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Bekanntmachungsvermerk:

Diese Richflinie wird am 06 03,ZWX an den in g 1b Absatz 3 der Hauptsatzung der
Gemeinde Kindelbrück festgelegten Verkündungstafeln für den Zeitraum vom
Ü 5 03,ztzl bis, J,ü3,&E langeschlagen.

Ausgehängt am Lf,03'ü&t7 bestätigt durch den Bürgermeister der..Gemeinde
Kindelbrück Roman Zachar i,

Abgenommen am fi,07, zA-y| bestätigt durch den Bürgermeister der Gemeinde

/, ._lhil/

Bürgermeister Gemeinde Kindelbrück
Beschlossen am 23.1 1 .2020

Datum d. Ausfertigung: 25.02.2021

Kindelbrück Roman Zachar
,U"

Az:943-11-19(064)
Seite 2 von 2


